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Medienmitteilung der Taskforce Culture vom 21. Oktober 2021 

Bundesrat Alain Berset trifft die Kulturbranche 

Die nationalen Kulturverbände haben sich auf Einladung des GS-EDI zum vierten Mal mit Bundesrat 
Alain Berset getroffen. Mit dabei waren auch Vertreter der Kantone und Städte. Im Mittelpunkt 
standen die nach wie vor elementaren Auswirkungen der Pandemie für Kulturschaffende, Kulturun-
ternehmen sowie Kulturvereine im Amateurbereich. Die Kulturbranche betonte die Wichtigkeit der 
Verlängerung der bewährten Entschädigungs- und Unterstützungsmassnahmen.  
 
Die Taskforce Culture teilt die Einschätzung des Bundesrates (Botschaftsentwurf von Ende September 
2021), dass die Instrumente zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen im Kulturbereich im kommen-
den Jahr beibehalten werden müssen. Die aktuellen Erfahrungswerte zeigen, dass der Kultursektor noch 
viel länger als bis Ende 2021 mit coronabedingten Einbussen zu kämpfen haben wird: Mehrkosten durch 
Mehraufwand (Kontrollen, Sicherheitskonzepte), deutlich geringeres Publikumsaufkommen (und damit 
Mindereinnahmen resp. anhaltende Umsatzeinbussen bei Ticketverkäufen, aber auch bei Gastronomie-
angeboten), internationale Reisebeschränkungen, Planungsunsicherheit sowie nach wie vor verminderte 
Verdienstmöglichkeiten für viele Kulturschaffende (fehlende Engagements, Produktionsstau). 
 
Mini-Margen, keine Reserven, keine Darlehen 

Eine Verlängerung der bewährten und wirksamen Entschädigungs- und Unterstützungsmassnahmen im 
Covid-19-Gesetz ist deshalb dringend notwendig. Gleichzeitig erfüllt es die Kulturverbände mit grosser 
Sorge, dass gemäss Botschaftstext nicht ausgeschlossen wird, allfällige Anpassungen am System der A-
Fonds-perdu-Beiträge «aufgrund der Praxiserfahrungen» vorzunehmen. Das könnte u.a. implizieren, 
künftig nur noch Darlehen zu sprechen, was mit Blick auf die speziellen Bedingungen in der Kultur kei-
nen Sinn ergibt und von der Kulturbranche daher in aller Deutlichkeit abgelehnt wird: Die meisten Kul-
turunternehmen und Kulturschaffende können bereits in normalen Zeiten aufgrund branchentypischer 
“Mini-Margen” höchstens kostendeckend arbeiten. Sie haben keine Reserven und erwirtschaften trotz 
unterdurchschnittlicher Löhne selten Gewinn. Darum könnten Darlehen praktisch nie zurückgezahlt 
werden. 

Entschädigungsmassnahmen bis 2022 als Ausgleich für die massiven Eingriffe 

Dass die kulturelle Vielfalt bisher weitgehend erhalten geblieben ist, beruht auf einem Zusammenspiel 
zweier Hauptfaktoren: dem Willen der Akteurinnen und Akteure im Kultursektor, allen Widrigkeiten 
zum Trotz, das kulturelle Angebot wenn immer möglich aufrecht zu erhalten, sowie den Entschädigungs- 
und Unterstützungsmassnahmen durch Bund und Kantone. Die wirksamen Entschädigungsmassnahmen 
sind deshalb unbedingt in der bewährten Form bis Ende 2022 aufrecht zu erhalten.  

Sollte der Normalbetrieb in der Kultur wider Erwarten schneller eintreffen, würden auch entsprechend 
weniger Gesuche eingehen bzw. gutgeheissen. Eine Verlängerung der Entschädigungsmassnahmen ist 
also lediglich eine dringend benötigte finanzielle Absicherung, die dem Kultursektor das nötige Ver-
trauen in die Zukunft gibt. Die Kulturbranche braucht zwingend Stabilität in einer für sie immer noch 
äusserst instabilen Situation.  
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Die Mitglieder der Taskforce Culture: Olivier Babel (LIVRESUISSE), Stefan Breitenmoser (SMPA – Swiss Music Promoters Association), David 
Burger (MMFS – MusicManagersForum Suisse), René Gerber (Cinésuisse – Dachverband der Schweizerischen Film- und Audiovisionsbranche, 
ProCinema – Schweizerischer Verband für Kino und Filmverleih), Regine Helbling (Visarte – Berufsverband visuelle Kunst Schweiz), Liliana 
Heldner (DANSE SUISSE – Berufsverband der Schweizer Tanzschaffenden), Christian Jelk (Visarte – Berufsverband visuelle Kunst Schweiz), 
Sandra Künzi (t. Theaterschaffende Schweiz), Alex Meszmer (Suisseculture), Marlon Mc Neill (IndieSuisse – Verband unabhängiger Musiklabels 
und -produzent*innen, SMECA – Swiss Media Composers Association), Jonatan Niedrig (PETZI – Verband Schweizer Musikclubs und Festivals), 
Nicole Pfister Fetz (A*dS – Autorinnen und Autoren der Schweiz, Suisseculture Sociale), Rosmarie Quadranti (Cultura), Nina Rindlisbacher (SMR 
– Schweizer Musikrat), Beat Santschi (SMV – Schweizerischer Musikerverband, die Schweizer Musiker*innengewerkschaft), Christoph Trummer 
(SONART – Musikschaffende Schweiz) 

 
  

Unbestritten ist, dass die Weiterführung der Entschädigungs- und Unterstützungsmassnahmen ihren 
Preis hat. Andererseits ist auch die vorschnelle Beendigung dieser Massnahmen nicht günstiger zu 
haben, weil dadurch die Kosten lediglich auf andere Stellen verlagert würden (z.B. Sozialhilfe statt Not-
hilfe von Suisseculture Sociale). In einer Kostenrechnung müssen aber auch der Know-how-Verlust und 
die erhöhte Arbeitslosigkeit berücksichtigt werden. 

Die wichtigsten Anliegen des Kultursektors für die kommenden Monate 

1. Oberste Priorität hat die Verlängerung der bewährten kulturspezifischen Entschädigungs- und 
Unterstützungsmassnahmen gemäss Art. 11 Covid-19-Gesetz bis Ende 2022 (A-Fonds-perdu-
Ausfallentschädigungen, Beiträge an Transformationsprojekte, Nothilfe für Kulturschaffende, 
Finanzhilfen für Vereine der Laienkultur). 

2. Es braucht weiterhin Kurzarbeitsentschädigungen auch für befristete Arbeitsverhältnisse oder 
Mitarbeitende auf Abruf (mit 100% Entschädigung für tiefe Einkommen). Diese Arbeitsformen 
sind typisch im Kulturbereich. 

3. Die Idee, dass die Corona-Erwerbsausfallentschädigung ab nächstem Jahr nur noch für diejeni-
gen verfügbar sein soll, die ihre Erwerbsarbeit komplett aufgrund behördlicher Massnahmen 
unterbrechen müssen, ist unbedingt zu verwerfen. Auch bei massgeblich eingeschränkter 
Erwerbstätigkeit muss weiterhin Anspruch auf Taggelder bestehen bleiben. 

4. Der Schutzschirm für Publikumsanlässe ist bis Ende 2022 zu verlängern. Bei einem Planungsvor-
lauf von 6 bis 9 Monaten für grosse Anlässe ist dieses Instrument der Risikoabsicherung – insbe-
sondere mit Blick auf die grossen Sommerfestivals 2022 – entscheidend. 

5. Auch Vereinen im Bereich der Amateurkultur soll der Zugang zu Beiträgen an Transformations-
projekte ermöglicht werden. 

 

Kontakte: 

• Sandra Künzi, Co-Präsidentin t. Theaterschaffende Schweiz, +41 76 338 23 43, 
sandra.kuenzi@tpunkt.ch  

• Anne Papilloud, Secrétaire générale Syndicat Suisse Romand du Spectacle (SSRS), +41 76 588 29 63, 
anne@ssrs.ch  

• Cristina Galbiati, Co-presidente t. Professionisti dello spettacolo Svizzera, +41 78 698 16 67, 
cristina.galbiati@tpunto.ch  
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